_______________________                                              _______________________________

Name,Vorname                                                                              Ort und Datum

                                                                                          Tel.: ___________________________

_______________________

Straße, Wohnort

Anmeldung eines Osterfeuers am ______________

Hiermit melde ich das geplante Abbrennen eines Osterfeuers an und erkläre dazu folgendes:

             Genaue Lage des Abbrennplatzes: __________________________________________

Ich versichere, daß 

            a) ich als Veranstalter für das Abbrennen verantwortlich bin und die Einhaltung der 

                gesetzlichen Vorschriften beachte;

            b) nur unbehandelte pflanzliche Rückstände verbrannt werden;

            c) sonstige Abfallstoffe, die in unerlaubter Weise zu dem Osterfeuer verbracht werden,

                von mir als Veranstalter entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden;

            d) die Verbrennungsrückstände ordnungsgemäß beseitigt werden.

Folgendes ist mir bekannt:

            Das Feuer darf nicht abgebrannt werden auf moorigem Untergrund, im Bereich von 

            Naturdenkmälern, auf Flächen besonders geschützter Biotope. Zu baulichen Anlagen,

            Wäldern, Mooren, Heiden, öffentlichen Verkehrsflächen und Energieversorgungs-

            anlagen sind ausreichende Sicherheitsabstände einzuhalten. Im Zweifelsfalle sind diese 

            mit der Gemeinde abzustimmen. Grundsätzlich betragen die Sicherheitsabstände, wenn 

            keine besondere Brandgefahr besteht, zu aus nicht brennbaren Stoffen errichteten Ge-

            bäuden mit harter Bedachung mindestens 50 m, zu Gebäuden mit brennbaren Stoffen und/oder      

            weicher Bedachung mindestens 100 m. In allen anderen genannten Fällen sind 100 m 

            als Sicherheitsabstand einzuhalten.

           Es darf nur Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden, nicht jedoch Sperrmüll, be-

           handeltes Holz, Reifen, Altöl oder sonstige Abfälle bzw. Hilfsmittel für das Anzünden.

           Das Feuer muß innerhalb weniger Stunden ( in der Regel bis Mitternacht) vollständig

           abgebrannt sein. Ein mehrere Tage dahinschwelendes Feuer ist nicht mit dem Brauch-

           tum vereinbar. 

           Das Material darf nicht länger als 14 Tage vor der Veranstaltung zusammengetragen 

           werden, damit möglichst weitgehend verhindert wird, daß Tiere in dem Material Unter-

           schlupf suchen.

           Das Material (Baum- und Strauchschnitt) darf erst am dem Tag, an dem das Feuer ange-

           zündet werden soll, auf die Feuerstelle gelegt werden. Dieses Umsetzen soll Tieren, die 

           hier eventuell inzwischen Unterschlupf gefunden haben, eine Fluchtmöglichkeit bieten

           und dem Veranwortlichen noch eine Möglichkeit bieten, ungeeignete Stoffe auszusortieren.

           `Das Brauchtumsfeuer`ist ständig unter Aufsicht zu halten. Feuer und Glut müssen beim

           Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.

           Entsprechende ordnungsbehördliche Kontrollen werden durchgeführt.

Eine Durchschrift/Ablichtung dieser Anmeldung habe ich erhalten.

......................................................

         (Unterschrift)

